
62. Änderung des Flächennutzungsplanes / Tripsrath, Eiseder Hof  
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange in der Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
 Anregung  Stellungnahme Verwaltung/VDH  Beschlussempfehlung 
 

Seite 1 

1. RWE Asset-Service Hochspannung 
 Schreiben vom 12.10.2009 
 

Die RWE Westfalen-Weser-Ems Netzservice 
GmbH, Asset-Service Hochspannungsnetz, teilt 
mit, dass im Planbereich keine 110-kV-RWE-
Hochspannungsleitungen verlaufen. 
Planungen für Hochspannungsleitungen für 
diesen Bereich lägen aus heutiger Sicht nicht 
vor. 
Die 110-kV-Hochspannungsfreileitung Herzo-
genrath-Heinsberg, Bl. 0231, Maste 71 bis 73, 
sei zwischenzeitlich demontiert worden. 
Die Fundamente seien jedoch nur bis zu einer 
Tiefe von etwa 1,00 m unter Gelände demon-
tiert worden. 
 

 
 
 
Die genannten Fundamentreste befinden sich 
ausweislich des von RWE vorgelegten Lage-
planes außerhalb des Plangebietes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Keine Änderung des Flächennutzungsplanent-
wurfes erforderlich. 
 
 

2. Bezirksregierung Arnsberg,  
 Schreiben vom 03.11.2009 
 
Das Plangebiet sei von Grundwasserabsen-
kungen betroffen. Diese würden noch über 
einen längeren Zeitraum wirksam bleiben. 
Nach Beendigung der bergbaulichen 
Sümpfungsmaßnahmen sei ein Wiederan-
stieg des Grundwassers zu erwarten. 
 
Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung 
als auch bei einem späteren Wiederanstieg 
seien hierdurch bedingte Bodenbewegungen 
möglich. Die Änderungen der Grundwasserflur-
abstände sowie die Möglichkeit von Bodenbe-
wegungen sollten bei Planungen und Vorhaben 
Berücksichtigung finden. Es wird empfohlen, 

 
 
 
Die Bezirksregierung Arnsberg schlägt nicht 
vor, in welcher Weise die Planung den Hinweis 
auf wechselnde Grundwasserpegel zu berück-
sichtigen hat, sondern empfiehlt, eine Anfrage 
an die RWE Power AG zu stellen.  
 
Die RWE Power AG wurde im Rahmen der 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange beteiligt. 
 
Eine Äußerung seitens der RWE Power AG 
erfolgte zur 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 97, nicht zur 62. Flächennutzungsplanände-
rung. 

 
 
 
In der Begründung zur Flächennutzungs-
planänderung unter Kapitel 7 Bodenbeschaf-
fenheit und im Umweltbericht unter Kapitel 
2.1.2 Schutzgut Boden wird wie folgt auf die 
Bodenbeschaffenheit hingewiesen: 
 
Das Plangebiet ist von durch Sümpfungmaß-
nahmen des Braunkohleberg-baus bedingten 
Grundwasserabsenkungen betroffen. Die 
Grundwasserabsenkungen werden, bedingt 
durch den fortschreitenden Betrieb der Braun-
kohletagebaue, noch über einen längeren Zeit-
raum wirksam bleiben. Eine Zunahme der Be-
einflussung der Grundwasserabstände im Pla-
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eine Anfrage an die RWE Power AG zu stellen. 
 
Der Bereich des Planungsgebietes sei von 
durch Sümpfungsmaßnahmen des Braunkoh-
lenbergbaus bedingten Grundwasserabsen-
kungen sowohl im "Oberen Grundwasser-
stockwerk" wie auch in tiefer liegenden Stock-
werken betroffen. Nach den hier vorliegenden 
Unterlagen (Differenzenpläne mit Stand: 
01.10.2008) lägen die Absenkungsbeträge 
bzgl. des "Oberen Grundwasserstockwerks" 
derzeit bei ca. - 4,0 m bis - 6,0 m. Die Grund-
wasserabsenkungen würden, bedingt durch 
den fortschreitenden Betrieb der Braunkohlen-
tagebaue, noch über einen längeren Zeitraum 
wirksam bleiben. Eine Zunahme der Beeinflus-
sung der Grundwasserstände im Planungsge-
biet in den nächsten Jahren sei nach heutigem 
Kenntnisstand nicht auszuschließen. Ferner sei 
nach Beendigung der bergbaulichen 
Sümpfungsmaßnahmen ein Grundwasserwie-
deranstieg zu erwarten. Sowohl im Zuge der 
Grundwasserabsenkung als auch bei einem 
späteren Grundwasseranstieg seien hierdurch 
bedingte Bodenbewegungen möglich. Die Än-
derungen der Grundwasserflurabstände sowie 
die Möglichkeit von Bodenbewegungen sollen 
bei Planungen und Vorhaben Berücksichtigung 
finden. Es werde empfohlen eine Anfrage an 
die RWE Power AG zu stellen. 

Es sollte dennoch in der Begründung und im 
Umweltbericht zum Flächennutzungsplan auf 
die Bodenbeschaffenheit hingewiesen werden. 
 
 
 

nungsgebiet in den nächsten Jahren ist nach 
heutigem Kenntnisstand nicht auszuschließen. 
Nach Beendigung der bergbaulichen 
Sümpfungsmaßnahmen ist ein Grundwasser-
wiederanstieg zu erwarten. Dieser wäre auf-
grund ausreichender Flurabstände unproble-
matisch. 
 
Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung 
als auch bei einem späteren Grundwasseran-
stieg sind hierdurch bedingte Bodenbewegun-
gen zu erwarten. 
 
Die Bauherren haben in eigener Ver-
antwortung für eine ausreichende Gründung 
des Gebäudes zu sorgen. 
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3. LVR - Amt für Bodendenkmalpflege     
            im Rheinland 
         Schreiben vom 10.12.2009 

 
Nach Überprüfung der verfügbaren Daten zum 
Kulturgüterbestand (Bodendenkmäler) seien 
derzeit keine nachteiligen Auswirkungen der 
Planung auf die Belange des Bodendenkmal-
schutzes zu erkennen. Es sei bei dieser Prog-
nose jedoch zu bedenken, dass die verfügba-
ren Daten grundsätzlich nicht durch eine sys-
tematische Erhebung gewonnen seien und da-
mit nur ansatzweise eine Bewertung zum Kul-
turgüterbestand in dieser Fläche möglich sei. 
Für die Erarbeitung des Umweltberichtes sei 
grundsätzlich eine Grunderfassung der Boden-
denkmäler durch archäologische Prospektion 
erforderlich. Die Prospektion ist eine anerkann-
te zerstörungsfreie Untersuchungsmethode, 
deren Ergebnis entscheidungserhebliche 
Grundlagen für die Abwägung liefern kann.  
 

 
 
 
 
Die Anregung betrifft die Bebauungsplanebene. 
Dennoch sollte ein entsprechender Hinweis auf 
die Stellungnahme unter Kapitel 8, Boden-
denkmäler, in die Begründung zur Flächen-
nutzungsplanänderung aufgenommen werden. 
 

 
 
 
 
Die Begründung zur Flächennutzungsplanän-
derung wird unter Kapitel 8 ,Bodendenkmäler, 
wie folgt ergänzt: 
 
Es liegt keine systematische Erfassung der 
Bodendenkmäler in der Region vor. Aus die-
sen Gründen können derzeit keine eindeutigen 
Aussagen zu möglichen Auswirkungen der 
Planung auf archäologisches Kulturgut getrof-
fen werden. Zur Sicherung evtl. auftretender 
Bodenfunde ist folgender Hinweis zu beach-
ten: 
 
Beim Auftreten archäologischer Bodenfunde 
oder Befunde ist die Gemeinde als Untere 
Denkmalbehörde oder das Rheinische Boden-
denkmalpflege, Außenstelle Nideggen, Zehnt-
hofstr. 45, 52385 Nideggen, Tel.: 02425-9039-
0, Fax.: 02425-9039-199, unverzüglich zu in-
formieren. Bodendenkmal und Fundstelle sind 
zunächst unverändert zu erhalten. Die Wei-
sung des Rheinischen Amtes für Bodendenk-
malpflege für den Fortgang der Arbeiten ist 
abzuwarten. 
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